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Teil I

„Ambitious hopes and sizeable fears“: 
Neues Recht für neue „Räume“

Technik wird vielfach, trotz ihrer Allgegenwart im täglichen Leben vieler Men-
schen, „als eine Sache außerhalb der Gesellschaft“ wahrgenommen.1 Weingart 
nennt diese „funktionale Ausdifferenzierung der Technikerzeugung und ihre 
Trennung vom täglichen Umgang mit Technik“ ein „fundamentales Struktur-
merkmal moderner Gesellschaften“.2 Dagegen wurde z. T. schon zu Beginn des 
20. Jh. „postuliert […], der soziale Wandel ginge wesentlich auf den technischen 
Wandel zurück“,3 so Weingart. Es ist in der Tat kaum zu leugnen, dass Technik-
entwicklung und gesellschaftlicher4 Wandel „aufeinander bezogene Prozesse“ 
darstellen.5 Technische Innovationen bedingen soziale Veränderungen, ihre er-
folgreiche gesellschaftliche Einführung erfordert den Einsatz sozialer, also u. a. 
kultureller, wirtschaftlicher – und rechtlicher6 Innovationen.7 Umgekehrt rea-
giert auch das Recht als „dynamisches soziales Konstrukt“,8 als prozessuales 
„Verlaufsphänomen“,9 auf die Lebenswirklichkeit, die sich wiederum ihrerseits 

1 Peter Weingart, Einleitung, in Peter Weingart (Hrsg.), Technik als sozialer Prozeß, Suhr-
kamp, Frankfurt a. M. 1989, 8–14 (8).

2 Peter Weingart, Einleitung, in Peter Weingart (Hrsg.), Technik als sozialer Prozeß, Suhr-
kamp, Frankfurt a. M. 1989, 8–14 (9).

3 Peter Weingart, Einleitung, in Peter Weingart (Hrsg.), Technik als sozialer Prozeß, Suhr-
kamp, Frankfurt a. M. 1989, 8–14 (10).

4 Von einer Definition des Gesellschaftsbegriffs wird hier mangels Relevanz für das Ober-
thema der Arbeit abgesehen. Ausführlich dazu dagegen Niklas Luhmann, Das Recht der Gesell-
schaft, Suhrkamp, Frankfurt a. M. 1993, S. 550 ff. (Kap. 12: „Die Gesellschaft und ihr Recht“).

5 Peter Weingart, Einleitung, in Peter Weingart (Hrsg.), Technik als sozialer Prozeß, Suhr-
kamp, Frankfurt a. M. 1989, 8–14 (12).

6 Wolfgang Hoffmann-Riem, Innovation und Recht – Recht und Innovation: Recht im En-
semble seiner Kontexte, Mohr Siebeck, Tübingen 2016, S. 696.

7 Wolfgang Hoffmann-Riem, Innovation und Recht – Recht und Innovation: Recht im En-
semble seiner Kontexte, Mohr Siebeck, Tübingen 2016, S. 696.

8 Peter Stegmaier, § 3 Recht und Normativität aus soziologischer Perspektive, in Ju-
lian Krüper (Hrsg.), Grundlagen des Rechts, 3. Aufl., Nomos, Baden-Baden 2017, 67–90 (67 
Rn. 1). Beachte aber Niklas Luhmann, Das Recht der Gesellschaft, Suhrkamp, Frankfurt a. M. 
1993, S. 552 ff., der darauf hinweist, dass Gesellschaft als autopoietisches, d. h. „operativ ge-
schlossenes“ (552) System nicht „als anpassungsfähiges System“ betrachtet werden könne. 
Gesellschaft kommuniziere „zwar über ihre Umwelt, aber nicht mit ihrer Umwelt“ (553). Den-
noch bestätigt auch Luhmann die Reaktionsfähigkeit des Rechts mit Blick auf Realitäten und 
damit seine „Gesellschaftsabhängigkeit“ (558).

9 Peter Stegmaier, § 3 Recht und Normativität aus soziologischer Perspektive, in Julian 
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in die Grenzen der Rechtsordnung einpasst.10 Recht entspringt „primär aus ge-
sellschaftlichen Wurzeln“,11 daher ist zweifelsohne „[d]ie Welt des Rechts […] 
keine abgehobene, sondern unsere Alltagswelt“:12 Wer beim Bäcker um die 
Ecke ein Brot kauft, wird Partei eines Kaufvertrags; wer in einen Bus steigt, un-
terwirft sich den Beförderungsbedingungen des Busunternehmens; wer falsch 
parkt, begeht eine Ordnungswidrigkeit. Kurz: „[…] Recht bezieht sich auf das 
soziale Leben“.13 Begreift man mithin einerseits „Technik als soziale[n] Pro-
zeß“,14 erkennt man also an, dass „die gesellschaftliche Gestaltung von Technik 
[…] fortlaufend statt[findet]“,15 und geht man, andererseits, davon aus, dass die 
Vorstellung von einer reinen „Anpassung“16 des Rechts an die Technik verfehlt 
ist, und charakterisiert man das Recht konsequenterweise als „Maßstab der Be-
wertung und Gestaltung von Technik“,17 so ist der Endpunkt dieser Gedanken-
kette die Grundannahme eines wechselbezüglichen Verhältnisses von Technik 
und Recht.18

Diese These bildete aber lediglich den Ausgangspunkt der vorliegenden Un-
tersuchung. Die „erregende Begegnung“19 zwischen Recht und Technik wird 
im Folgenden schwerpunktmäßig mit Blick auf ihre grenzüberschreitenden Di-

Krüper (Hrsg.), Grundlagen des Rechts, 3. Aufl., Nomos, Baden-Baden 2017, 67–90 (67 
Rn. 1).

10 Peter Stegmaier, § 3 Recht und Normativität aus soziologischer Perspektive, in Julian 
Krüper (Hrsg.), Grundlagen des Rechts, 3. Aufl., Nomos, Baden-Baden 2017, 67–90 (67 Rn. 2).

11 Dietmar Willoweit, Historische Prozesse staatenübergreifender Rechtsbildung, in Horst 
Dreier/Hans Forkel/Klaus Laubenthal (Hrsg.), Raum und Recht, FS 600 Jahre Würzburger Ju-
ristenfakultät, Duncker & Humblot, Berlin 2002, 3–21 (7).

12 Leo Kißler, Recht und Gesellschaft. Einführung in die Rechtssoziologie, Leske und Bu-
drich, Opladen 1984, S. 91.

13 Peter Stegmaier, § 3 Recht und Normativität aus soziologischer Perspektive, in Julian 
Krüper (Hrsg.), Grundlagen des Rechts, 3. Aufl., Nomos, Baden-Baden 2017, 67–90 (68 Rn. 5).

14 Vgl. Peter Weingart (Hrsg.), Technik als sozialer Prozeß, Suhrkamp, Frankfurt a. M. 
1989.

15 Peter Weingart, Einleitung, in Peter Weingart (Hrsg.), Technik als sozialer Prozeß, 
Suhrkamp, Frankfurt a. M. 1989, 8–14 (9).

16 Markus Thiel, Die „Entgrenzung“ der Gefahrenabwehr: Grundfragen von Freiheit und 
Sicherheit im Zeitalter der Globalisierung, Jus Publicum: Beiträge zum Öffentlichen Recht 
Bd. 205, Mohr Siebeck, Tübingen 2011, S. 8.

17 Alexander Roßnagel, Rechtswissenschaftliche Technikfolgenforschung – am Beispiel 
der Informations- und Kommunikationstechniken, in Martin Schulte (Hrsg.), Technische In-
novation und Recht: Antrieb oder Hemmnis?, MTM Bd. 76, C. F. Müller, Heidelberg 1997, 
139–162 (139).

18 Ähnlich Thomas Stückemann, Technikentwicklung als reflexiver Modernisierungspro-
zeß, Diss., TU Dresden, 2000, S. 162: „Jede Gesellschaft macht sich auf eine spezifische Weise 
von Technik abhängig, und so kann die Evolution von Gesellschaft auch als Entwicklungs-
geschichte ihres Technisierungsniveaus beobachtet werden.“ Sehr deutlich Peter Weingart, 
„Großtechnische Systeme“ – ein Paradigma der Verknüpfung von Technikentwicklung und 
sozialem Wandel?, in Peter Weingart (Hrsg.), Technik als sozialer Prozeß, Suhrkamp, Frank-
furt a. M. 1989, 174–196 (194): „technischer und sozialer Wandel sind aufeinander bezogen“.

19 Miloš Vec, Recht und Normierung in der Industriellen Revolution. Neue Strukturen der 
Normsetzung in Völkerrecht, staatlicher Gesetzgebung und gesellschaftlicher Selbstnormie-
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mensionen analysiert, im Fokus steht das Verhältnis von Völkerrecht und Tech-
nik. Denn während sich die wissenschaftliche Befassung mit den Chancen und 
Herausforderungen der Rechtsentwicklung im Angesicht des technischen Wan-
dels und mit den innovationshemmenden und -fördernden Funktionen hoheit-
licher Mechanismen der Technikregulierung bislang vorwiegend auf den na-
tionalen Bereich konzentrierte,20 wurde dieses Themenfeld auf internationaler 
Ebene allenfalls am Rande, häufig im Rahmen der Beschäftigung mit den Mög-
lichkeiten der Regulierung des Internets als globalem technischem System,21 
behandelt. Der Versuch einer Übertragung der auf nationalem Level gewonne-
nen Erkenntnisse auf das Verhältnis von Völkerrecht und Technik wurde bis-
her – soweit ersichtlich – nicht unternommen. Das ist bedauerlich und nicht 
nachvollziehbar, ist doch gerade das Völkerrecht („als Spiegel der Zeit“) „in 
erheblichem Maße abhängig von […] technischen Entwicklungen“,22 das ver-
deutlichen anschaulich u. a. die Entwicklungslinien des Seevölkerrechts (Wan-
del der Bemessungsgrundlagen für die Bestimmung der Breite des Küsten-
meeres, Einführung des Sonderregimes des Tiefseebergbaus) sowie die bloße 
Existenz des Luft- und des Weltraumrechts.

Der Arbeit liegt die zentrale Vermutung zugrunde, dass sich die gegenseitige 
Beeinflussung von nationalem (dt.) Recht und Technik ebenso auf internationa-
ler Ebene beobachten lässt. Eingegangen wird sowohl auf rechtsdogmatische 
Probleme, die die Konfrontation des (Völker-)Rechts mit dem technischen Wan-
del produziert (hat), als auch auf Möglichkeiten der technischen Optimierung 
rechtlicher Abläufe.23 Es wird überprüft, ob (und ggf. inwiefern) die bekann-
ten völkerrechtlichen Werkzeuge und Prozesse der Normsetzung und -durchset-
zung unter dem Einfluss des technischen Wandels Veränderungen unterworfen 
waren und noch sind. Dabei wird angenommen, dass die im wissenschaftli-
chen Diskurs bereits seit einiger Zeit thematisierten völkerrechtlichen Entwick-
lungstendenzen (z. B. „Entterritorialisierung“, Fragmentierung, Konstitutiona-
lisierung) schlussendlich das Ergebnis diverser, durch den technischen Wandel 

rung, Recht in der Industriellen Revolution Bd. 1, Vittorio Klostermann, Frankfurt a. M. 2006, 
S. 1.

20 Vgl. beispielhaft für die mittlerweile umfangreiche Sammlung wissenschaftlicher Li-
teratur zum Thema Recht und Technik: Wolfgang Hoffmann-Riem, Innovation und Recht – 
Recht und Innovation: Recht im Ensemble seiner Kontexte, Mohr Siebeck, Tübingen 2016; 
Martin Eifert/Wolfgang Hoffmann-Riem (Hrsg.), Innovation und rechtliche Regulierung: 
Schüsselbegriffe und Anwendungsbeispiele rechtswissenschaftlicher Innovationsforschung, 
Nomos, Baden-Baden 2002; Martin Schulte (Hrsg.), Technische Innovation und Recht: An-
trieb oder Hemmnis?, C. F. Müller, Heidelberg 1997.

21 Dazu statt vieler Karl-Heinz Ladeur (Hrsg.), Innovationsoffene Regulierung des Inter-
net: Neues Recht für Kommunikationsnetzwerke, Schriften zur rechtswissenschaftlichen In-
novationsforschung Bd. 7, Nomos, Baden-Baden 2003.

22 Andreas v. Arnauld, Völkerrecht, 3. Aufl., C. F. Müller, Heidelberg 2016, S. 8 Rn. 20.
23 Vgl. die Unterscheidung dieser beiden Perspektiven bei Maximilian Herberger, „Künst-

liche Intelligenz“ und Recht – Ein Orientierungsversuch, NJW 2018, 2825–2829 (2825).
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bedingter gesellschaftlicher Umbrüche sind. Ob es in der Folge zu einem gra-
duellen Bedeutungsverlust des Nationalstaats als Organisationsform kam oder 
in naher Zukunft kommen könnte, bedarf ebenfalls eingehender Untersuchung. 
Umgekehrt geht die Arbeit von der Annahme aus, dass das Völkerrecht, ebenso 
wie das nationale Recht, seinerseits auf den technischen Wandel zurückwirkt. 
Anhand des Regelungsbeispiels des sog. „Cyberspace“ werden unterschiedli-
che Regelungsstrukturen identifiziert und auf ihre innovationshemmende und/
oder -fördernde Wirkung analysiert.

Der erste Teil der Arbeit beleuchtet in seinem ersten Kapitel ausgewählte all-
gemeine Aspekte des problematischen Verhältnisses von Technikentwicklung 
und sozialer, d. h. gesellschaftlicher Evolution und befasst sich mit der Rolle 
technischer Revolutionen als potenzielle „Normierungsbeschleuniger“. Die in-
dustrielle Revolution des ausgehenden 19. bzw. des beginnenden 20. Jh. brach-
te eine beachtliche Anzahl neuer Regelungsgebiete hervor. Allerdings führte 
sie gleichzeitig zu einer „Kontrollkrise“;24 es kam also ein gravierendes Re-
gulierungsdefizit im Zusammenhang mit neuen, vorwiegend technischen Re-
gelungsmaterien zum Vorschein. Die so provozierte notwendige Befassung des 
Rechts mit der Technik führte schließlich nach Beniger zu einer „Control Re-
volution“.25 Diese Control Revolution war die Antwort auf die „Krise“, die zur 
gesellschaftlichen Erneuerung ab Beginn des 20. Jh. beitrug. Massenhafte In-
novationen auf den Feldern der Industrieorganisation, Telekommunikation und 
Massenmedien waren die Folge.26 Nach Beniger war die Entstehung der sog. 
„Informationsgesellschaft“ denn auch eines der zentralen Resultate der Con-
trol Revolution.27 Die Bedeutung informationsverarbeitender Techniken für das 
Recht und seine Weiterentwicklung sowie das im Zuge der Neu- und Weiterent-
wicklung von Informations- und Kommunikationstechniken entstandene Phä-
nomen der „Entgrenzung“ von Medien, Recht und Räumen soll im zweiten Ka-
pitel des ersten Teils ergründet werden.

Ausgehend von der Bedeutung des „Raums“ als eines auch noch in Zeiten 
der Digitalisierung wesentlichen Bestimmungsgrundes des Rechts28 widmet 
sich sodann der zweite Teil der Arbeit in einer Detailstudie dem Beispiel eines 
besonderen, „entgrenzten“ Kommunikationsraums, dem sog. „Cyberspace“. 
Was ist der Cyberspace? Wie funktioniert seine Regulierung? Im Anschluss an 

24 Ähnlich Niklas Luhmann, Das Recht der Gesellschaft, Suhrkamp, Frankfurt a. M. 1993, 
S. 567: „Das Recht lernt aus Anlaβ von Konflikten.“

25 Vgl. James R. Beniger, The Control Revolution: Technological and Economic Origins 
of the Information Society, Harvard University Press, Cambridge/London 1986, S. 177.

26 James R. Beniger, The Control Revolution: Technological and Economic Origins of the 
Information Society, Harvard University Press, Cambridge/London 1986, S. 429.

27 James R. Beniger, The Control Revolution: Technological and Economic Origins of the 
Information Society, Harvard University Press, Cambridge/London 1986, S. 21.

28 Vgl. Günther Winkler, Raum und Recht. Dogmatische und theoretische Perspektiven 
eines empirisch-rationalen Rechtsdenkens, Springer, Wien/New York 1999, S. 2.
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die Diskussion der Argumente für und wider eine völkerrechtliche Regulierung 
des Cyberspace werden die zum jetzigen Zeitpunkt29 in diesem Zusammen-
hang relevanten Völkerrechtsnormen dargestellt und anschließend weitere An-
sätze de lege ferenda zur Regelung von Aktivitäten im „virtuellen Raum“ be-
sprochen.

Teil III schließlich nutzt induktiv die Erkenntnisse über die Eigenarten des 
Cyberspace und seine (grenzüberschreitende) Regulierung zur abstrakten Ana-
lyse der wechselbezüglichen Abhängigkeiten von (Völker-)Recht und Tech-
nik. Können spezifische Informationstechniken wie das Internet einen „Rechts-
raum“ entstehen lassen? Oder schafft allein das Recht rechtlich relevante 
Räume? Wie verändern sich die bekannten Mechanismen und Instrumente der 
völkerrechtlichen Normsetzung und -durchsetzung unter dem Einfluss des tech-
nischen Wandels? Und nimmt das Recht vice versa Einfluss auf die Technik? 
Wie wirkt Regulierung auf Technik? Kann Recht tatsächlich einen gewissen 
„technikermöglichenden“ Effekt haben? Oder wirkt Recht nicht vielmehr in-
novationshemmend? Diese und weitere Fragen sollen im Folgenden beleuchtet 
und nach Möglichkeit einer Antwort zugeführt werden.

29 Stand: Dez. 2019.



Kapitel 1

Recht und Technik: 
Gedanken über ein nicht spannungsfreies Verhältnis

Es ist
„in der Rechtswissenschaft weitgehend anerkannt, dass der Wirklichkeitsbezug des 
Rechtssystems die Einbeziehung von Erkenntnissen über die Realität in seine Kon-
struktion und Interpretation notwendig macht“.30

Gerade
„[d]as Verständnis der naturwissenschaftlichen Voraussetzungen ist für die sachge-
mäße Lösung der juristischen Fragen umso notwendiger, als es sich hier um physika-
lische Vorgänge handelt, die nicht mehr im Bereich der täglichen Erfahrung liegen“.31

Bisher kann jedoch vielfach nicht die Rede von einer „systematischen“32 oder 
gar einer „methodisch reflektierten“33 Einbeziehung dieser Realitäten in das 
Recht sein.

A. Recht und gesellschaftliche Realität

Die rechtswissenschaftliche Rezeption sozialwissenschaftlicher Debatten etwa 
hinterlasse regelmäßig „zunächst ein Rauschen im Kopf des Juristen“, be-
schreibt Schmidt-Aßmann diesen Zustand vermeintlicher „Realitätsferne“34 

30 Martin Eifert, Innovationen in und durch Netzwerkorganisationen: Relevanz, Regulie-
rung und staatliche Einbindung, in Martin Eifert/Wolfgang Hoffmann-Riem (Hrsg.), Innovation 
und rechtliche Regulierung. Schlüsselbegriffe und Anwendungsbeispiele rechtswissenschaft-
licher Innovationsforschung, Schriften zur rechtswissenschaftlichen Innovationsforschung 
Bd. 5, Nomos, Baden-Baden 2002, 88–133 (101).

31 Walter Gorenflos, Die internationale Funkwellenverteilung als Rechtsproblem, JfIR 7 
(1956), 342–367 (342).

32 Eberhard Schmidt-Aßmann, Verwaltungsorganisationsrecht als Steuerungsressour-
ce – Einleitende Problemskizze –, in Eberhard Schmidt-Aßmann/Wolfgang Hoffmann-Riem 
(Hrsg.), Verwaltungsorganisationsrecht als Steuerungsressource, Schriften zur Reform des 
Verwaltungsrechts Bd. 4, Nomos, Baden-Baden 1997, 9–63 (16).

33 Eberhard Schmidt-Aßmann, Ordnungsidee und Steuerungsfunktion des Allgemeinen 
Verwaltungsrechts, in Willy Spannowsky (Hrsg.), Erscheinungsbilder eines sich wandelnden 
Verwaltungsrechts: Günter Püttner zum 70. Geburtstag, Carl Heymanns Verlag, Köln/Berlin/
München 2006, 3–15 (15).

34 Michael Baurmann, Zweckrationalität und Strafrecht: Argumente für ein tatbezogenes 
Maßnahmerecht, Westdeutscher Verlag, Opladen 1987, S. 301.
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oder „Weltfremdheit“35 der Rechtswissenschaft. In einer Zeit, in der virtuelle 
Realitäten zunehmend unser Leben bestimmen, und in der Paul Watzlawicks 
(1921–2007) Frage „Wie wirklich ist die Wirklichkeit?“36 wieder an Aktualität 
gewinnt, mag es nicht verwundern, wenn auch das Recht die Befassung mit der 
Wirklichkeit scheut. Und doch kommen das Recht und seine Wissenschaft nicht 
umhin, sich mit Realitäten zu beschäftigen. Denn dass das Recht auf Wirklich-
keit treffe, so der Staatsrechtswissenschaftler und ehem. Präsident des BVerfG 
Hans-Jürgen Papier, sei „ein durchaus gewollter und unvermeidbarer Vor-
gang“.37 Die Liste der Realitäten, mit denen das „reale Leben“ das Recht vor 
immer neue Probleme und Herausforderungen stellt, ist schier endlos. Das Zu-
sammenspiel von Recht und Realität bringt derart Jahr um Jahr neue Rege-
lungsgebiete hervor. Es verändert aber auch sukzessive die Sicht der Gesell-
schaft auf das Recht, neue Normativitäten vervollständigen den herkömmlichen 
juristischen Normenbestand. Die Vorstellung von Recht und die an dieses so-
ziale Steuerungsmedium38 gestellten Erwartungen scheinen sich parallel zu den 
sich wandelnden gesellschaftlichen, „realen“ Verhältnissen zu verändern.39

„Die Wirtschaft digitalisiert sich – müssen sich auch die rechtlichen Rah-
menbedingungen ‚digitalisieren‘?“, lautet daher zu Recht die einleitende Frage 
im Vorwort einer Publikation des Bundesverbandes der Deutschen Industrie 
e. V. und der Kanzlei Noerr LLP aus dem Jahr 2015, die die Ergebnisse eines ge-
meinsamen Umfrage- und Rechtsgutachtens zu den zentralen Rechtsproblemen 
der digitalisierten Wirtschaft zusammenfasst.40 Gerade die Tragweite wissen-
schaftlich-technischer Entwicklungen für die Lebensverhältnisse des Menschen 
ruft nach Meyer-Abich aber zuweilen noch „Irritationen“ in der Öffentlich-

35 W. Matschoss, Juristenmonopol und juristische Vorbildung, TuW 2 (1909), 375–376 
(376), zit. nach Miloš Vec, Recht und Normierung in der Industriellen Revolution. Neue Struk-
turen der Normsetzung in Völkerrecht, staatlicher Gesetzgebung und gesellschaftlicher Selbst-
normierung, Recht in der Industriellen Revolution Bd. 1, Vittorio Klostermann, Frankfurt a. M. 
2006, S. 361.

36 Paul Watzlawick, Wie wirklich ist die Wirklichkeit?: Wahn, Täuschung, Verstehen, 
2. Aufl., R. Piper, München/Zürich 1976.

37 Hans-Jürgen Papier, Asyl und Migration – Recht und Wirklichkeit, Verfassungsblog, 
18.1.2016, abrufbar unter: https://verfassungsblog.de/asyl-und-migration-recht-und-wirk lich 
keit/.

38 Vgl. Eberhard Schmidt-Aßmann, Ordnungsidee und Steuerungsfunktion des Allgemei-
nen Verwaltungsrechts, in Willy Spannowsky (Hrsg.), Erscheinungsbilder eines sich wandeln-
den Verwaltungsrechts: Günter Püttner zum 70. Geburtstag, Carl Heymanns Verlag, Köln/Ber-
lin/München 2006, 3–15 (11).

39 Vgl. Miloš Vec, Recht und Normierung in der Industriellen Revolution. Neue Struktu-
ren der Normsetzung in Völkerrecht, staatlicher Gesetzgebung und gesellschaftlicher Selbst-
normierung, Recht in der industriellen Revolution Bd. 1, Vittorio Klostermann, Frankfurt a. M. 
2006, S. 16.

40 BDI/Noerr LLP, Industrie 4.0 – Rechtliche Herausforderungen der Digitalisierung: Ein 
Beitrag zum politischen Diskurs, Industrie-Förderung, Berlin 2015, abrufbar unter: https://bdi.
eu/media/presse/publikationen/information-und-telekommunikation/201511_Industrie-40_
Rechtliche-Herausforderungen-der-Digitalisierung.pdf.
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keit hervor.41 Hochgeschwindigkeitsreisen und Umweltzerstörung, alternative 
Stromgewinnung und atomare Bedrohungen, Möglichkeiten weltumspannen-
der Kommunikationsnetzwerke und „Cyber-War“: Mit technischen Innovatio-
nen sind „nicht nur materielle Güter, sondern immer auch weitreichende Ent-
scheidungen verbunden […], wie wir in Zukunft leben werden“.42

Namentlich die Neu- und Weiterentwicklung immer neuer Informations- und 
Kommunikationstechniken befeuert daher seit einiger Zeit Diskussionen über 
die Frage, ob und ggf. wie Realitäten wie der technische Wandel das Recht in 
seiner Entwicklung beeinflussen. Die Frage nach den wechselbezüglichen Ab-
hängigkeiten von Recht und Technik stellt sich insbes. vor dem Hintergrund des 
zunehmend „relativierten“43 Vertrauens der Verbraucher in die Technik. Das 
Recht übernimmt vielfach die Aufgabe der Verhinderung und ggf. Sanktionie-
rung der befürchteten Exzesse der, so Seneker, „potentially destructive techno-
logical revolution“.44 „Nécessité fait loi“,45 „Notwendigkeit schafft Recht“. Oft 
scheint es daher, als reagiere das Recht lediglich auf die immer neuen Innova-
tionen der Technik und diene allein der „Technikbegrenzung“.46 Die neuen He-
rausforderungen, die die wissenschaftliche Forschung für das Recht bereithält, 
wirkten auf dieses wie Juckpulver („un effet ‚poil à gratter‘“),47 so Frayssinet; 
sie seien für das Recht eine „Feuerprobe“ („épreuve du feu“), um dessen Nut-
zen und Wandlungsfähigkeit zu testen.48

41 Klaus M. Meyer-Abich, Wissenschaft für die Zukunft. Holistisches Denken in ökologi-
scher und gesellschaftlicher Verantwortung, C. H. Beck, München 1988, S. 15.

42 Klaus M. Meyer-Abich, Wissenschaft für die Zukunft. Holistisches Denken in ökologi-
scher und gesellschaftlicher Verantwortung, C. H. Beck, München 1988, S. 15.

43 Jean Frayssinet, Droit, Droits et Nouvelles Technologies, in Jacques Mestre/Laure 
Merland (Hrsg.), Droit et innovation, Presses Universitaires d’Aix-Marseille, Aix-en-Provence 
2013, 543–553 (544).

44 Carl J. Seneker, The Impact of Science and Technology on International Law: Intro-
duction, Cal. L. Rev. 55 (1967), 419–422 (419); in diesem Sinne auch Joseph H. Sommer, 
Against Cyberlaw, Berkeley Tech. L. J. 15 (2000), 1145–1232 (1161), der der Ansicht ist, es 
sei „dangerous to predict the impact of technology on law“.

45 Jean Frayssinet, Droit, Droits et Nouvelles Technologies, in Jacques Mestre/Laure 
Merland (Hrsg.), Droit et innovation, Presses Universitaires d’Aix-Marseille, Aix-en-Provence 
2013, 543–553 (547).

46 Michael Klöpfer, Begrüßung, in Michael Klöpfer (Hrsg.), Technikentwicklung und 
Technikrechtsentwicklung: unter besonderer Berücksichtigung des Kommunikationsrechts, 
Schriften zum Technikrecht Bd. 1, Duncker & Humblot, Berlin 2000, 9–10 (9).

47 Jean Frayssinet, Droit, Droits et Nouvelles Technologies, in Jacques Mestre/Laure 
Merland (Hrsg.), Droit et innovation, Presses Universitaires d’Aix-Marseille, Aix-en-Provence 
2013, 543–553 (546).

48 Jean Frayssinet, Droit, Droits et Nouvelles Technologies, in Jacques Mestre/Laure 
Merland (Hrsg.), Droit et innovation, Presses Universitaires d’Aix-Marseille, Aix-en-Provence 
2013, 543–553 (547).
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B. Technikentwicklung und soziale Evolution

Umgekehrt bemerkt Weingart, Technik werde erst durch Kopplung mit mensch-
licher Organisation „soziologisch faßbar, weil sozial relevant“.49 Die „Soziali-
sierung der Technik“ korrespondiert mit einer grds. „Technisierung“ einer jeden 
Gesellschaft durch Strukturierung und materielle Verwirklichung.50 Es ist also 
die Gesellschaft mehr als der bloße „Phänotyp biologischer Prozesse“.51 Sie 
entwickelt sich unter dem Einfluss technischer Möglichkeiten fort; der Mensch 
als „toolmaking animal“,52 als „homo faber“53 erstrebt die verändernde Gestal-
tung der Welt.54 Soziologisch betrachtet ist entsprechend die (Weiter-)Entwick-
lung technischer Systeme zwingend auch und insbes. als soziale Dynamik zu 
bewerten.55

I. Zum Technikbegriff

Was aber ist „Technik“? „Technik“ ist ein Modewort,56 noch dazu eines, des-
sen exakte Bedeutung dem unbedachten Verwender oftmals unbekannt ist.57 
Das Wort ist dem frz. „technique“ entlehnt, was so viel bedeutet wie „kunst-
fertig“ oder „handwerksmäßig“, und gleichbedeutend mit dem griech. Wort 
„technikós“, das zu „téchnē“ („Handwerk“, „Kunstfertigkeit“) abgewandelt 
wurde.58 Der Duden definiert „Technik“ u. a. als „Gesamtheit der Maßnahmen, 
Einrichtungen und Verfahren, die dazu dienen, die Erkenntnisse der Naturwis-

49 Peter Weingart, „Großtechnische Systeme“ – ein Paradigma der Verknüpfung von 
Technikentwicklung und sozialem Wandel?, in Peter Weingart (Hrsg.), Technik als sozialer 
Prozeß, Suhrkamp, Frankfurt a. M. 1989, 174–196 (177).

50 Vgl. Thomas Stückemann, Technikentwicklung als reflexiver Modernisierungsprozeß, 
Diss., TU Dresden, 2000, S. 172.

51 Thomas Stückemann, Technikentwicklung als reflexiver Modernisierungsprozeß, Diss., 
TU Dresden, 2000, S. 122.

52 Benjamin Franklin (1706–1790), zit. nach Carl Böhret, Technikfolgen als Problem für 
die Politiker, in Christoph Zöpel (Hrsg.), Technikkontrolle in der Risikogesellschaft, Verlag 
Neue Gesellschaft, Bonn 1988, 85–117 (88).

53 Henri Bergson (1859–1941), zit. nach Hans-Liudger Dienel, Homo Faber – Der tech-
nische Zugang zur Natur, in Werner Nachtigall/Charlotte Schönbeck (Hrsg.), Technik und 
Natur, Technik und Kultur Bd. 6, Springer, Berlin/Heidelberg 1994, 13–84 (13).

54 Vgl. Hans Sachsse, Anthropologie der Technik. Ein Beitrag zur Stellung des Menschen 
in der Welt, Friedr. Vieweg & Sohn, Braunschweig 1978, S. 54 ff.

55 Thomas Stückemann, Technikentwicklung als reflexiver Modernisierungsprozeß, Diss., 
TU Dresden, 2000, S. 122.

56 Vgl. Christoph Prevezanos, Technisches Schreiben: Für Informatiker, Akademiker, 
Techniker und den Berufsalltag, Carl Hanser Verlag, München 2013, S. 123.

57 Vgl. Werner Rammert, Technisierung und Medien in Sozialsystemen. Annäherungen an 
eine soziologische Theorie der Technik, in Peter Weingart (Hrsg.), Technik als sozialer Prozeß, 
Suhrkamp, Frankfurt a. M. 1989, 128–173 (130).

58 Brockhaus, Enzyklopädie in 30 Bänden, Art. „Technik“, Bd. 27: TALB–TRY, 21. Aufl., 
F. A. Brockhaus, Leipzig/Mannheim 2006, 116–121 (116).
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senschaften für den Menschen praktisch nutzbar zu machen“.59 Technik kann 
auch verstanden werden als das „schöpferische Schaffen von Erzeugnissen, 
Vorrichtungen und Verfahren unter Benutzung der Stoffe und Kräfte der Natur 
und unter Berücksichtigung der Naturgesetze“.60 Die für die Zwecke dieser Ar-
beit verwendete Definition des Begriffs „Technik“ orientiert sich dagegen an 
der umfassenden Begriffsbestimmung der RL 3780 (Technikbewertung: Begrif-
fe und Grundlagen) des „Vereins Deutscher Ingenieure“.61 „Technik“ umfasst 
hiernach:

–  „die Menge der nutzenorientierten, künstlichen, gegenständlichen Gebilde (Arte-
fakte oder Sachsysteme);

–  die Menge menschlicher Handlungen und Einrichtungen, in denen Sachsysteme 
entstehen und

–  die Menge menschlicher Handlungen, in denen Sachsysteme verwendet werden“.62

Der Technikbegriff erstreckt sich danach v. a. auf die Gesamtheit der vom Men-
schen unter Einsatz von Wissen und Können geschaffenen technischen Sach-
systeme, bezieht aber auch die „abstrakten“ Formen der Technik wie die Pro-
grammierung elektronischer Datenverarbeitungsgeräte mit ein.63 Technische 
Sachsysteme sind als ein „Mehr“ zu den herkömmlich verwendeten Begriffen 
„Gerät“, „Maschine“ oder „Apparat“ zu verstehen. Sie zeichnen sich aus durch 
die

„Funktion […], Stoff (Masse), Energie und/oder Information zu wandeln, zu transpor-
tieren und/oder zu speichern. […] Techn. Systeme sind stofflich-konkret und beste-
hen aus Werkstoffen mit definierten Eigenschaften, die aus Systemen der (physikal., 
chem., biolog.) Verfahrens-T. hervorgehen. Sie sind räuml. Gebilde mit geometrisch 
definierter Gestalt und setzen sich aus Bauteilen mit geometrisch definierter Gestalt 
zusammen; die Gestaltgebung erfolgt in Systemen der Fertigungs-T.“64

59 Duden, Art. „Technik, die“, abrufbar unter: https://www.duden.de/rechtschreibung/
Technik, Bedeutung 1.

60 Irini E. Vassilaki, Technikstrafrecht, in Martin Schulte/Rainer Schröder (Hrsg.), Hand-
buch des Technikrechts, 2. Aufl., Springer, Berlin/Heidelberg 2011, 385–401 (386) unter Ver-
weis auf die Brockhaus Enzyklopädie.

61 Diese RL des VDI enthalten Regeln und Empfehlungen im Bereich der Ingenieurwis-
senschaften und zum aktuellen Stand der Technik, werden dementsprechend jährlich neu dis-
kutiert und aktualisiert; jedes Jahr kommen etwa 200 neue RL hinzu.

62 VDI, Hauptgruppe „Der Ingenieur in Beruf und Gesellschaft“ (Hrsg.), Technikbewer-
tung – Begriffe und Grundlagen. Erläuterungen und Hinweise zur VDI-Richtlinie 3780, Düs-
seldorf 1997, S. 62; zur Definition vgl. auch Brockhaus, Enzyklopädie in 30 Bänden, Art. 
„Technik“, Bd. 27: TALB–TRY, 21. Aufl., F. A. Brockhaus, Leipzig/Mannheim 2006, 116–121 
(116).

63 Brockhaus, Enzyklopädie in 30 Bänden, Art. „Technik“, Bd. 27: TALB–TRY, 21. Aufl., 
F. A. Brockhaus, Leipzig/Mannheim 2006, 116–121 (116).

64 Brockhaus, Enzyklopädie in 30 Bänden, Art. „Technik“, Bd. 27: TALB–TRY, 21. Aufl., 
F. A. Brockhaus, Leipzig/Mannheim 2006, 116–121 (116 f.).
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